
Frankfurt,der 

wir möchten Sie darauf hinweisen, dass alle Banken darauf hingewiesen wurden, im 
Rahmen der §§ 39–41 Bankwesengesetz (BWG) auch das seit 21. August 2008 geltende 
Geldwäschegesetz (GwG) verstärkt zu beachten.
In der Vergangenheit wurde dieses bei geringeren Beträgen wenig beachtet. Wegen 
krimineller Vorgänge der letzten Zeit sahen wir uns gezwungen, auf die Einhaltung dieses 
Gesetzes zu bestehen. Es dient auch zu Ihrer persönlichen Sicherheit und wir bitten, 
eventuelle Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
Hier der auch für Sie relevante Text:
§ 4 Durchführung der Identifizierung
(1) Verpflichtete haben Vertragspartner und soweit vorhanden wirtschaftlich Berechtigte bereits vor 
Begründung der Geschäftsbeziehung oder Durchführung der Transaktion zu identifizieren. Die Identifizierung 
kann noch während der Begründung der Geschäftsbeziehung abgeschlossen werden, wenn dies erforderlich 
ist, um den normalen Geschäftsablauf nicht zu unterbrechen, und ein geringes Risiko der Geldwäsche oder 
der Terrorismusfinanzierung besteht.
(2) Von einer Identifizierung kann abgesehen werden, wenn der Verpflichtete den zu Identifizierenden bereits 
bei früherer Gelegenheit identifiziert und die dabei erhobenen Angaben aufgezeichnet hat, es sei denn, der 
Verpflichtete muss auf Grund der äußeren Umstände Zweifel hegen, dass die bei der früheren Identifizierung 
erhobenen Angaben weiterhin zutreffend sind.
3) Zur Feststellung der Identität des Vertragspartners hat der Verpflichtete folgende Angaben zu erheben: 
1. bei einer natürlichen Person: Name, Geburtsort, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit und Anschrift,
2. bei einer juristischen Person oder einer Personengesellschaft: Firma, Name oder Bezeichnung, 

Rechtsform, Registernummer soweit vorhanden, Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung und 
Namen der Mitglieder des Vertretungsorgans oder der gesetzlichen Vertreter; ist ein Mitglied des 
Vertretungsorgans oder der gesetzliche Vertreter eine juristische Person, so sind deren Firma, Name oder 
Bezeichnung, Rechtsform, Registernummer soweit vorhanden und Anschrift des Sitzes oder der 
Hauptniederlassung zu erheben.

(4) Zur Überprüfung der Identität des Vertragspartners hat sich der Verpflichtete anhand der nachfolgenden 
Dokumente zu vergewissern, dass die nach Absatz 3 erhobenen Angaben zutreffend sind, soweit sie in den 
Dokumenten enthalten sind: 
1. bei natürlichen Personen vorbehaltlich der Regelung in § 6 Abs. 2 Nr. 2 anhand eines gültigen amtlichen 

Ausweises, der ein Lichtbild des Inhabers enthält und mit dem die Pass- und Ausweispflicht im Inland 
erfüllt wird, insbesondere anhand eines inländischen oder nach ausländerrechtlichen Bestimmungen 
anerkannten oder zugelassenen Passes, Personalausweises oder Pass- oder Ausweisersatzes,

2. bei juristischen Personen oder Personengesellschaften anhand eines Auszugs aus dem Handels- oder 
Genossenschaftsregister oder einem vergleichbaren amtlichen Register oder Verzeichnis, der 
Gründungsdokumente oder gleichwertiger beweiskräftiger Dokumente oder durch Einsichtnahme in die 
Register- oder Verzeichnisdaten.

Mit freundlichen Grüßen

Peter Schmitz
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